
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2024/9/26 Ra 2024/13/0080
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.09.2024

Index

E000 EU- Recht allgemein

E3L E09301000

001 Verwaltungsrecht allgemein

32 Steuerrecht

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

BAO §34
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VereinsR 2001 Rz464

VwRallg

32006L0112 Mehrwertsteuersystem-RL Art132 Abs1 litg

32006L0112 Mehrwertsteuersystem-RL Art133 Abs1 lita

1. BAO § 34 heute

2. BAO § 34 gültig ab 10.01.1998 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 9/1998

3. BAO § 34 gültig von 14.12.1983 bis 09.01.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 587/1983

1. BAO § 39 heute

2. BAO § 39 gültig ab 01.01.2024 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 188/2023

3. BAO § 39 gültig von 19.04.1980 bis 31.12.2023 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 151/1980

1. UStG 1994 § 2 heute

2. UStG 1994 § 2 gültig ab 01.05.1996 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 201/1996

3. UStG 1994 § 2 gültig von 01.01.1995 bis 30.04.1996

Rechtssatz

Die Bestimmung 3.2.2 der Vereinsrichtlinien 2001 (Rz 463 und 464) beinhaltet lediglich eine allgemeine, für sämtliche

gemeinnützige Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen angenommene Abgrenzung von

unternehmerischen zu nichtunternehmerischen Tätigkeiten. Sie ist aber nicht dahin zu verstehen, dass damit eine

Anerkennung einer Einrichtung als solche mit sozialem Charakter iSd Art. 132 Abs. 1 lit. g der Richtlinie 2006/112/EG

und eine darauf gestützte Umsatzsteuerbefreiung erfolgen sollte. Selbst wenn man dieser Bestimmung im Ergebnis

(auch) eine derartige Anerkennung (als soziale Einrichtung) unterstellen würde, ist aber zu bemerken, dass diese
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Anerkennung nur betreDend jene Einrichtungen erfolgte, die als "gemeinnützig" (iSd §§ 34 D BAO) anzusehen sind.

Voraussetzung ist hiefür somit u.a., dass die Körperschaft keinen Gewinn erstreben darf; die Mitglieder dürfen keine

Gewinnanteile erhalten (§ 39 Z 2 BAO). Demnach wurde aber im Rahmen dieser (allfälligen) Anerkennung gleichzeitig

und in identer Rechtsqualität auch die fakultative Beschränkung des Art. 133 Abs. 1 Buchst. a der Richtlinie

2006/112/EG ausgeübt.Die Bestimmung 3.2.2 der Vereinsrichtlinien 2001 (Rz 463 und 464) beinhaltet lediglich eine

allgemeine, für sämtliche gemeinnützige Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen

angenommene Abgrenzung von unternehmerischen zu nichtunternehmerischen Tätigkeiten. Sie ist aber nicht dahin

zu verstehen, dass damit eine Anerkennung einer Einrichtung als solche mit sozialem Charakter iSd Artikel 132, Absatz

eins, Litera g, der Richtlinie 2006/112/EG und eine darauf gestützte Umsatzsteuerbefreiung erfolgen sollte. Selbst wenn

man dieser Bestimmung im Ergebnis (auch) eine derartige Anerkennung (als soziale Einrichtung) unterstellen würde, ist

aber zu bemerken, dass diese Anerkennung nur betreDend jene Einrichtungen erfolgte, die als "gemeinnützig" (iSd

Paragraphen 34, D BAO) anzusehen sind. Voraussetzung ist hiefür somit u.a., dass die Körperschaft keinen Gewinn

erstreben darf; die Mitglieder dürfen keine Gewinnanteile erhalten (Paragraph 39, ZiDer 2, BAO). Demnach wurde aber

im Rahmen dieser (allfälligen) Anerkennung gleichzeitig und in identer Rechtsqualität auch die fakultative

Beschränkung des Artikel 133, Absatz eins, Buchst. a der Richtlinie 2006/112/EG ausgeübt.
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